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Im Überblick

Die Recyclinghöfe

Niederlehme 
Robert-Guthmann-Str. 42 
15713 Königs Wusterhausen 
Tel.: 03375 / 21 44 84 
Fax: 03375 / 21 44 85

Luckenwalde 
Frankenfelder Chaussee 
14943 Luckenwalde  
Tel.: 03371 / 62 02 07 
Fax: 03371 / 62 02 08

Ludwigsfelde 
Löwenbrucher Ring 4  
14974 Ludwigsfelde 
Tel.: 03378 / 20 85 41 
Fax: 03378 / 20 85 42

Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 8:00 - 17:00 Uhr 
Sa:  8:00 - 13:00 Uhr

Südbrandenburgischer  
Abfallzweckverband
Teltowkehre 20 
14974 Ludwigsfelde

Tel.: 03378 / 51 80 0
Fax: 03378 / 51 80 101
 
Servicehotline 
Tel.: 03378 / 51 80 180

Abfallberatung 
Tel.: 03378 / 51 80 170 
  03378 / 51 80 171

www.sbazv.de



Falsch 

Das gehört nicht dazu:

• Küchenabfälle
•  gekochte Speisereste
•  Knochen
•  Fleisch
•  Fischgräten

Restabfallbehälter

Laub, Rasenschnitt und andere Gartenabfälle 
sind viel zu wertvoll für die Restmülltonne. Sie 
können durch Kompostieren in hochwertigen 
Naturdünger umgewandelt werden. Die Kom-
postierung von Gartenabfällen ist sicher die 
kostengünstigste Möglichkeit, Grünabfälle zu 
verwerten. Wer nicht selbst kompostieren 
kann oder möchte, sollte seine Grünabfälle 
über den SBAZV entsorgen.

Grünabfälle

Hinweis 
Grünabfälle schaden dem Wald!

Häufig werden Grünabfälle wie z. B. Strauch- und Rasen-
schnitt illegal in Waldgebieten entsorgt. Das ist verboten.
Entgegen der allgemeinen Ansicht entstehen erhebliche 
Schäden am Ökosystem Wald:
•  Der Boden wird überdüngt. Brennnesseln und nicht  

einheimische Arten breiten sich aus und verdrängen 
heimische Pflanzen. 

•  Die Mikroorganismen und Kleinstlebewesen sind  
nicht mehr in der Lage, die zusätzliche Biomasse in  
Humus umzusetzen. 

•  Durch Verdichtung z. B. bei größeren Mengen von Ra-
senschnitt entstehen Schimmel- und Gärungsprozesse.

 
Die Folge: 
Der natürliche Kreislauf wird unterbrochen. Die Bäume 
werden wurzelkrank und sterben ab.

Richtig
Das gehört dazu: 

•  Rasen-, Baum- und Strauchschnitt 
• Unkraut 
• Äste, Baumstubben 
• Laub, Tannennadeln und Zapfen
• Balkonpflanzen
• Schnittblumen

Entsorgungswege 
 

Kompost
•  Die Grünabfälle können im eigenen Garten ge-

meinsam mit Küchenabfällen wie Obst- und  
Gemüseresten, Kaffeefilter, Eierschalen u. a.  
kompostiert werden.

Genaue Informationen dazu finden Sie in unserer 
Kompost-Broschüre.

Laubsäcke und Gehölzbündel
•  Die Abholung erfolgt von März bis November in 

einem vier- bzw. zweiwöchentlichen Rhythmus  
direkt vor Ihrem Grundstück.  
Die Termine entnehmen Sie bitte dem Tourenplan. 

•  Die Laubsäcke und Banderolen können Sie in den 
bekannten Vertriebsstellen käuflich erwerben. Die 
Adressen und Gebühren finden Sie im Abfallkalen-
der oder auf www.sbazv.de.

Hinweise zur Laubsack- und Bündelsammlung: 
•  Stellen Sie den Laubsack bitte zugebunden am Tag 

der Abholung bis 6:00 Uhr, frühestens am Abend 
vorher, zur Abholung bereit.

•  Das Gewicht des Laubsackes darf 20 kg nicht über-
schreiten.

•  Baum- und Strauchschnitt muss gebündelt  
werden. Der Durchmesser des einzelnen Astes darf 
bis zu 15 cm, die Länge bis max. 1,50 m und das 
Gewicht des Bündels max. 20 kg betragen.

Recyclinghof
•  Grünabfall kann ebenso auf den Recyclinghöfen 

in Niederlehme, Luckenwalde und Ludwigsfelde 
– ohne Laubsack bzw. Banderole – abgegeben  
werden. 

•  Die Preise entnehmen Sie bitte der gültigen  
Entgeltordnung. 

•  Größere Mengen werden auch an Kompostie-
rungsanlagen angenommen. Hier gelten die  
Annahmebedingungen der Anlagen. 

Alle Adressen finden Sie im Abfallkalender  
oder im Internet unter www.sbazv.de.


